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Forschung geübten Manne gar nicht einfallen konnte. Die
empirisch aufweisbaren gesetzartigen Regelmäßigkeiten in den
Wechselbeziehungen der erscheinenden Vorgänge der äußeren
Natur sind für ihn nur die stets einseitigen, in irgendwelchen
willkürlichen Abgrenzungen nur unter vielerlei Voraussetzun¬
gen sich ergebenden Erscheinungen oder Ableitungen (Deri¬

vationen) der für uns unangebbaren Zusammenhänge unter
den inneren Vorgängen der individuellen Substanzen selbst,
welche aber doch ihnen zugrunde liegen müssen als das, was
die letzte Wahrheit dieser Erscheinungen für eine alldurch¬
dringende Intelligenz ausmacht. Das Ganze aber ist, wie mir
scheint, darum doch nicht ein leerer Traum, sondern der zu¬
treffende Ausdruck des absoluten Sinnes der Substanz.
Daß das damit Geforderte in den Grenzen möglicher Erfah¬
rung nicht geleistet werden kann, weil diese stets nur bedingte,
relative, darum auch nur generelle Gesetzesbeziehungen und
niemals die absolut individualen, welche Leibniz im Sinne hat,
aufweisen, darüber hätte Leibniz nicht erst die Belehrungen,
sei es des Kantischen Kritizismus oder der heutigen Rela¬
tivitätstheorie nötig gehabt, die beide vielmehr in seinen
eigenen Aufstellungen schon deutlich vorgezeichnet sind. Wir
aber brauchen von diesem allen für unsere gegenwärtige Ab¬
sicht nichts weiter als die letzte Verschärfung des Sinnes
der Forderung der Bestimmtheit des Gesetzesträgers, damit
das Gesetz selbst bestimmt sei und nicht in der Unbestimmt¬
heit bloßer Gesetzlichkeit überhaupt, oder in irgendeinem
schließlich willkürlichen Grade bloß relativer Bestimmtheit
stecken bleibe.

So aber darf diese, sage man immerhin Fiktion der absolut
monadischen d. h. im strengsten Sinne individualen Substanz
uns dienen, es uns recht lebendig werden zu lassen, wie wesent¬
lich schon in ihr, und zuerst in ihr, der volle Sinn der Aktion,
der Handlung liegt. Darauf fällt in der Tat auch für Leibniz
hier das Schwergewicht. Fordert er von der Substanz die volle


